
 

 

 
 

     ... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Deutsche Bahn AG 
Sitz: Berlin 
Registergericht: 
Berlin-Charlottenburg 
HRB: 50 000 
USt-IdNr.: DE 811569869 

 
Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
Michael Odenwald 

 
Vorstand: 
Dr. Richard Lutz, 
Vorsitzender 

 
Dr. Levin Holle 
Berthold Huber 
Prof. Dr. Sabina Jeschke 
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta 
Ronald Pofalla 
Martin Seiler 

 

 
  

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz 
 

 

 
 
 
 

 
 

13.05.2020 
Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans Nr. 6B „Am Bahnhof" der Stadt 
Linden, Stadtteil Großen-Linden 
Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Ihr Schr. vom 03.04.20 – lf - 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 
als von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, hiermit 
folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren: 
 
Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Be-
dingungen und Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und Ihrer Konzernunternehmen 
keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Die o.g. Planung betrifft einen Kaufgegenstand, der durch die DB AG, DB Immobilien, als von 
der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen an das Planungsbüro Stamm GmbH verkauft 
wurde. Auf den Kaufvertrag vom 08.11.17 (UR-Nr.65/17) inklusive Nachtrag und die dort gere-
gelten Rechte wird verwiesen. Sämtliche mit dem Kaufvertrag übernommenen Verpflichtungen 
und Verzichte, auch soweit sie nicht dinglich gesichert sind, sind vom Antragsteller und dessen 
Rechtsnachfolger vollumfänglich zu berücksichtigen. Veränderungen und Maßnahmen an ding-
lich gesicherten Betriebsanlagen der Deutschen Bahn AG dürfen nicht ohne Genehmigung des 
Dienstbarkeitsberechtigten der Deutschen Bahn AG erfolgen. 
 
Mit Freistellungsbescheid vom 11.03.20 wurden die folgenden Flurstücke von Bahnbetriebs-
zwecken freigestellt: 
 

• Gemarkung Leihgestern, Flur 4, Flurstück 296/6 
• Gemarkung Großen-Linden, Flur 1, Flurstücke 1102/4 und 1102/12 
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Abstimmung von Baumaßnahmen 
Alle Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke müssen mit der DB Netz AG abgestimmt wer-
den. Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft werden, ist der 
Bauherr darauf hinzuweisen, dass eine Abstimmung mit der DB Netz AG erfolgen muss. Wir 
weisen darauf hin, dass ein privates Bauvorhaben nur genehmigt werden kann, wenn es neben 
den Vorschriften des allgemeinen (Landes-) Baurechts auch sonstige öffentliche Vorschriften 
(z.B. solche des Eisenbahnrechts) einhält und die öffentliche (Bahn-) Verkehrssicherheit nicht 
gefährdet wird. Einzureichen sind daher bereits i. R. d. Bauantrages prüfbare Unterlagen mit 
Bahnbezug (s.u.). Dies gilt nicht nur für die Gebäude und Tiefgarage, sondern auch für die 
Lärmschutzwand etc. 
 
1. Darstellung im Lageplan (Maßstab 1:1000)  
2. Querschnitte mit Bahnbezug (Lage, Höhe, Gleisachse, Grenze) 
3. ggf. statische Berechnung (vom Eisenbahn-Bundesamt geprüft) 
 
Abstandsflächen 
Die Abstandsflächen gemäß LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestim-
mungen sind einzuhalten. Die DB Netz AG, Eigentümer der angrenzenden Bahnfläche, über-
nimmt keinerlei Abstandsflächen. Vorsorglich weist die DB Netz AG darauf hin, dass der an-
grenzende Bahnsteig/Bahnhofsbereich nicht als öffentliche Verkehrsfläche angesehen werden 
kann. 
 
Überbauung 
Bahngelände darf weder im noch über dem Erdboden überbaut werden. Grenzsteine sind vor 
Baubeginn zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls 
sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen. 
 
Baudurchführungsvereinbarung 
Vor Beginn der Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe zu den Bahnbetriebsanlagen ist mit der DB 
Netz AG eine Baudurchführungsvereinbarung abzuschließen, damit der Betrieb oder die Anla-
gen der DB Netz AG während der Baumaßnahme nicht beeinträchtigt oder beschädigt werden. 
Alle hieraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers oder dessen Rechts-
nachfolgern. 
 
Standsicherheit 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Ka-
bel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleis-
ten. 
 
Gefährdung des Bahnbetriebes 
Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefährdet werden.  
 
Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einflussbereichs von Eisenbahnverkehrs-
lasten (Stützbereich) durchgeführt werden. Wenn dies nicht möglich ist, ist rechtzeitig vor Bau-
beginn eine geprüfte statische Berechnung durch den Bauherrn vorzulegen (DB Konzernrichtli-
nien 836.2001 i.V.m. 800.0130 Anhang 2).  
 
Bei Bauarbeiten in Gleisnähe sind die Veröffentlichungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 53, DGUV Vorschrift 72, 
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DGUV Regel 101-024, DGUV Vorschrift 78, DV 462 und die DB Konzernrichtlinien 132.0118, 
132.0123 und 825 zu beachten. 
 
Wenn Sicherheitsabstände zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden müssen, sind nach 
Art der jeweiligen Gefährdung geeignete Maßnahmen mit der DB Netz AG abzustimmen und zu 
vereinbaren. Die erforderlichen Nachweise und Planungen sind vorher zur Prüfung der DB Netz 
AG vorzulegen. Die DB Netz AG legt die Schutzmaßnahmen und mögliche Standsicherheits-
nachweise für Bauwerke fest, die dann bindend zu beachten sind. Ggf. wird für das Bauvorha-
ben eine Baudurchführungsvereinbarung erforderlich. 
 
Oberleitung  
Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir weisen 
hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung hin und die 
hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen.  
 
Fenster in Gebäuden müssen so angeordnet sein, dass ein unterschreiten des Schutzabstan-
des von mindestens 3,50 m zu Oberleitungsanlagen und min. 4,10 m zu Gleismitte ausge-
schlossen wird. 
 
Bei allen Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter Spannung stehender, der Berührung 
zugänglicher Teile der Oberleitung ist von diesen Teilen auf Baugeräte, Kräne, Gerüste und 
andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstücke nach allen Richtungen ein Sicherheitsabstand 
von mindestens 3,50 m einzuhalten (DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3): 2011-09 und DB Konzern-
richtlinien 997.0101 Abschnitt 4 und 132.0123A01 Abschnitt 1). In diesem Bereich dürfen sich 
weder Personen aufhalten noch Geräte bzw. Maschinen aufgestellt werden. 
 
Die Erdoberkante darf im Umkreis von 5,00 m um die Oberleitungsmastfundamente nicht ver-
ändert werden. Bei Unterschreitung der geforderten Abstände ist vom Veranlasser ein stati-
scher Nachweis vorzulegen.  
 
Der Mindestabstand von Bauwerken zu den bahneigenen 15 / 20 kV - Speiseleitungen und zu 
Oberleitungsmastfundamenten muss jeweils mindestens 5,00 m betragen. 
 
Mastfundamente sind in einen Abstand von 5,00 m um die Fundamentkante von Bebauung frei-
zuhalten.  
 
Der Oberleitungsrissbereich (4,00 m von Gleismitte) ist von Bebauung (auch Zaunanlagen) 
auszuschließen. 
 
Werden feste Bauteile (Gebäude, Einfriedigungen usw.) sowie Baugeräte, Kräne usw. in einem 
Abstand von weniger als 5,00 m zur Bahnanlage errichtet bzw. aufgestellt, so sind diese bahn-
zuerden.  
 
Eingesetzte Kräne (wenn durch den Schwenkbereich, unabhängig von einer Schwenkbegren-
zung, die Möglichkeit besteht mit der Oberleitung in Berührung zu kommen) müssen bahngeer-
det werden. Hierzu ist dann eine Krananweisung mit DB Netz zu erstellen. 
 
Wird gleisseitig „im Rissbereich der Oberleitung (4,00 m von Gleismitte)“ ein Gerüst aufgebaut, 
ist dies durch eine DB Netz zugelassene Fachfirma zu erden. 
 



 

 

 
 
 
 

 4/8 
 

Für Instandsetzungsarbeiten muss ein Arbeitsraum von 1,50 m um die Oberleitungsmaste frei-
gehalten werden.  
 
Baumaschinen, Container, Leitplanken sowie metallische Zäune und andere leitfähige Anlagen 
sind mit einer Bahnerdung zu versehen, sofern der Mindestabstand von 4,00 m zur Gleisachse 
unterschritten wird.  
 
Das Erfordernis der Bahnerdung kann auch durch die Art und Weise der Bauarbeiten ausgelöst 
werden, wenn die Gefahr der Berührung von unter Spannung stehenden Teilen trotz Einhaltung 
der Schutzabstände besteht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. sei-
ner Rechtsnachfolger. 
 
Bei Bauarbeiten in der Nähe von Oberleitungen / Oberleitungsanlagen sind die Veröffentlichun-
gen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV Vorschrift 4 und DV 462 zu beach-
ten. 

DB Netz AG 
I.NP-MI-D-FFM (IO) 
Frankfurter Str. 20 
35392 Gießen 
 
Tel.: 0641 701-475 Herr Flaman 

 
Vorhandene Kabel und Leitungen / Sicherung von Bahnanlagen und Leitungen 
TK-Anlagen und-kabel 
Der angefragte Bereich enthält folgende TK-Kabel oder TK-Anlagen der DB Netz AG. Die Lage 
der Systeme kann den beigefügten Planausschnitten entnommen werden. 
 
Es ist ein Sicherheitsabstand von 1 Meter (Fernmeldekabel zur angefragten Fläche) einzuhal-
ten. 
 
Es ist eine örtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH 
notwendig. Bitte teilen Sie uns schriftlich (mindestens 10 Arbeitstage vorher) und unter Angabe 
unserer Bearbeitungs-Nr. 2019023407 den Termin zur TK-Kabeleinweisung mit. Die erfolgte 
Einweisung ist zu protokollieren. 
 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Dokumentationsservices Essen 
Tel.: 069 265-26449 
Fax: 069-26091-3776 
E-Mail: DB.KT.Dokumentationsservices-Essen@deutschebahn.com 
 
Die Forderungen des Kabelmerkblattes sind strikt einzuhalten. Das Merkblatt sowie eine Emp-
fangsbestätigung/Verpflichtungserklärung liegen dem Schreiben bei. Die Verpflichtungserklä-
rung ist rechtzeitig und von der bauausführenden Firma unterzeichnet an die DB Kommunikati-
onstechnik GmbH zurückzusenden. 
 
Diese Zustimmung (unter Einhaltung o.a. Auflagen) bezieht sich ausschließlich auf den Zeit-
raum von 3 Monaten. Für Vorhaben außerhalb dieses Zeitraumes ist die Zustimmung erneut 
einzuholen. Dies gilt ebenso für Maßnahmen außerhalb des in der Zeichnung genau abge-
grenzten Bereiches. 
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Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der DB Netz AG und sind vertraulich. Sie 
dürfen weder an Dritte weitergeleitet, noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterlagen sind 
nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten. 
 
Treten unvermutete, in den Plänen nicht angegebene Kabel und Leitungen auf, ist umgehend 
die folgende Stelle zu informieren. 
 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Dokumentationsservices 
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 
65760 Eschborn 
 
Tel.: 069 265-26449 
Fax: 069-26091-3776 
 
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass die DB Kommunikationstechnik GmbH für 
die Beschädigung an Telekommunikationsanlagen, die auf übermittlungsbedingte Pla-
nungenauigkeiten zurückzuführen sind, keine Haftung übernimmt. Im Falle von Ungenauigkei-
ten oder Zweifel an der Plangenauigkeit darf mit der Baumaßnahme nicht begonnen werden, 
bevor diese durch die DB Kommunikationstechnik GmbH ausgeräumt sind. 
 
Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen  
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist 
das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten 
oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau 
einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom An-
tragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 
 
Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist 
mit der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4 - 8 
Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche 
Bahnerdung wird hingewiesen.  
 
Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der DB zum Vorha-
ben bei der DB Netz AG einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 1:1000) 
mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen. 
 

DB Netz AG 
I.NP-MI-D-FFM (IO) 
Frankfurter Str. 20 
35392 Gießen 
 
Tel.: 0641 701-475 Herr Flaman 

 
Einfriedung  
Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch 
im Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und Fahrzeuge 
derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahnge-
lände oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird. 
Die Einfriedungen zur Bahneigentumsgrenze hin sind so zu verankern, dass sie nicht umgewor-
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fen werden können (Sturm, Vandalismus usw.). Ggf. ist eine Bahnerdung gemäß VDE-
Richtlinien vorzusehen. Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern lau-
fend instand zu halten und ggf. zu erneuern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bau-
herrn bzw. seiner Rechtsnachfolger.  
 
Parkplätze zur Bahnseite hin 
Parkplätze und Zufahrt müssen auf ihrer ganzen Länge zur Bahnseite hin mit Schutzplanken 
oder ähnlichem abgesichert werden, damit ein unbeabsichtigtes Abrollen zum Bahngelände hin 
in jedem Falle verhindert wird. Die Schutzmaßnahmen sind in Abhängigkeit der Örtlichkeit fest-
zulegen und ggf. mit Blendschutz zu planen. Die Schutzvorrichtung ist von den Bauherren oder 
dessen Rechtsnachfolgern auf ihre Kosten laufend instand zu setzen und ggf. zu erneuern. 
 
Die geplante Blendschutzmauer in Höhe von 0,80 m ist als Abgrenzung zum Bahngelände nicht 
ausreichend. Hier ist eine zusätzliche höhere Einfriedung erforderlich. 
 
Einfriedung von Spiel- und Sportplätzen nahe aktiver Bahnstrecken 
Im Bereich von Kinderspielplätzen / Sportanlagen muss die Einfriedigung die entsprechende 
Höhe aufweisen. Es muss in jedem Falle vermieden werden, dass Kinder / Nutzer der Anlagen 
durch ihr Verhalten sich selbst und den Eisenbahnbetrieb beeinträchtigen bzw. gefährden kön-
nen (z.B. durch Ballspielen, Steine werfen auf vorbeifahrende Züge etc.). Die Einfriedung in 
diesem Bereich muss daher mit einem engmaschigen Gitter versehen werden. 
 
Bepflanzung von Grundstücken zur Gleisseite 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen 
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzab-
ständen ist die DB Konzernrichtlinie (Ril) 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetations-
kontrolle“ zu beachten. Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass 
diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch 
geeignete Maßnahmen Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum 
Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden 
Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausge-
hen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Ver-
zug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers 
zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Wir bitten deshalb, entsprechende Neuanpflanzungen in 
unmittelbarer Bahnnähe von vornherein auszuschließen.  
 
Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Park-
platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergän-
gen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausge-
schlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern 
nicht vorkommen. 
 
Zuwegung zu den Bahnanlagen 
Der Zugang zu den Bahnanlagen muss zu jeder Zeit für Mitarbeiter des DB Konzerns und be-
auftragte Dritte zum Zwecke der Instandhaltung mit Dienstfahrzeugen sowie für Rettungsperso-
nal mit Rettungsfahrzeugen gewährleistet sein. 
  



 

 

 
 
 
 

 7/8 
 

Kein widerrechtliches Betreten der Bahnanlagen 
Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch 
geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt 
auch während der Bauzeit. 
 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer  
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung 
in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.  
 
Vorflutverhältnisse  
Die Vorflutverhältnisse dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, Erdaushub etc. nicht 
verändert werden. 
 
Immissionen  
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können. Bei Wohnbauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrs-
wegen wird auf die Verpflichtung des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, aktive (z.B. 
Errichtung Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärmschutzmaßnahmen zu 
prüfen und festzusetzen. In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder 
Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsge-
räten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem 
Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahn-
betrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen 
Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
 
Funknetzbeeinflussung 
Da Baumaßnahmen in der Nähe von Bahnanlagen den GSM-R-Funk der DB Netz AG beein-
flussen könnten, ist die Funknetzplanung der DB Netz AG zu beteiligen. Wenden Sie sich bitte 
direkt an die folgende Adresse: DB Netz AG, I.NPS 213, Herr Rätz, Kleyerstr. 25, 60326 Frank-
furt; send-in.fieldrequests@deutschebahn.com. 
 

 
 
Keine Beschädigung und Verunreinigung der Bahnanlagen  
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebsein-
richtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige 
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Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere be-
triebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 
 
Haftungspflicht des Planungsträgers / Bauherrn  
Für Schäden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Pla-
nungsträger / Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die 
Bahnstrecke ergeben. Entsprechende Änderungsmaßnahmen sind dann auf Kosten des Vor-
habenträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen. 
 
Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stel-
lungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bahn AG 
 

13.05.2020

X
i. V. 

Signiert von: Dennis Trobisch  

13.05.2020

X i. A. Fischer

Signiert von: MartinaFischer  
 
 
 
 
Anlagen: 3 Kabellagepläne KT 
 Kabelmerkblatt 
 Empfangsbestätigung 


